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Text 

Ärztliche Tätigkeit in unselbstständiger Stellung zu Studienzwecken 

§ 35. (1) Ärzte, die nicht gemäß § 4 zur ärztlichen Berufsausübung berechtigt sind oder deren 
medizinische Doktorate nicht den Erfordernissen des § 4 Abs. 3 Z 1 entsprechen, dürfen eine ärztliche 
Tätigkeit nur in unselbstständiger Stellung und nur zu Studienzwecken ausüben. 

(2) Die im Abs. 1 genannten Ärzte dürfen in unselbstständiger Stellung und zu Studienzwecken tätig 
werden 

 1. in Universitätskliniken, Klinischen Instituten oder sonstigen Organisationseinheiten 
einschließlich allfälliger Untereinheiten von Medizinischen Universitäten oder Universitäten an 
denen eine Medizinische Fakultät eingerichtet ist, im Rahmen der ihnen zugewiesenen 
Obliegenheiten mit Bewilligung des Leiters der betreffenden Organisationseinheit oder 
allfälligen Untereinheit jeweils bis zur Dauer eines Jahres; 

 2. an allen übrigen Krankenanstalten bzw. medizinisch-wissenschaftlichen Anstalten, die 
Ausbildungsstätten im Sinne der §§ 9 und 10 sind, im Rahmen der ihnen zugewiesenen 
Obliegenheiten mit Bewilligung der Österreichischen Ärztekammer jeweils bis zur Dauer eines 
Jahres. 

(3) Eine Verlängerung einer Bewilligung gemäß Abs. 2 kann durch den Klinik- bzw. 
Institutsvorstand oder durch die Österreichische Ärztekammer nur bis zur Dauer eines Jahres oder bis 
zum Abschluss einer wissenschaftlichen Arbeit, längstens aber bis zur Dauer von drei Jahren, erfolgen. 
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Die Erteilung einer Bewilligung ist frühestens nach Ablauf von fünf Jahren, gerechnet vom Ablauf einer 
vorangegangenen Bewilligung, möglich. 

(4) Den in Abs. 1 angeführten Ärzten sind auch Personen mit abgeschlossener medizinischer 
Hochschulbildung gleichgestellt, die ihre Studien in Ländern zurückgelegt haben, in denen der Erwerb 
des akademischen Grades eines „Doctor medicinae universae“ zur Erlangung der Berechtigung zur 
Ausübung des ärztlichen Berufes nicht erforderlich ist. In solchen Fällen ist jedoch von den in Betracht 
kommenden Personen der Nachweis zu erbringen, dass sie die erforderlichen Erfordernisse zur Ausübung 
des ärztlichen Berufes in jenem Land besitzen, in dem sie die Berechtigung erworben haben. 

(5) Eine Bewilligung gemäß § 2 oder eine Verlängerung gemäß Abs. 3 ist zu versagen, wenn durch 
die Tätigkeit des Arztes die postpromotionelle Ausbildung (Turnus) österreichischer Ärzte oder von 
Ärzten, die Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der EU oder einer sonstigen Vertragspartei des EWR-
Abkommens oder der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind, gefährdet wird. Vor Erteilung einer 
Bewilligung gemäß Abs. 2 oder einer Verlängerung gemäß Abs. 3 ist die Ärztekammer des 
Bundeslandes, in dem die ärztliche Tätigkeit ausgeübt wird, zu hören. Jede Bewilligung gemäß Abs. 2 
und jede Verlängerung gemäß Abs. 3 ist der nach dem Dienstort zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde 
sowie dem Landeshauptmann jenes Bundeslandes, in dem der Arzt seine Tätigkeit ausübt, zur Kenntnis 
zu bringen. 

(6) Ärzte denen eine Bewilligung gemäß Abs. 2 oder eine Verlängerung gemäß Abs. 3 erteilt worden 
ist, sind nicht berechtigt, ärztliche Tätigkeiten außerhalb der Einrichtung, für die die Bewilligung erteilt 
worden ist, oder ärztliche Tätigkeiten, die den Rahmen der ihnen in dieser Einrichtung zugewiesenen 
Obliegenheiten überschreiten, auszuüben. 

(7) § 27 über die Eintragung in die Ärzteliste und § 59 über das Erlöschen der Berechtigung zur 
Berufsausübung sind auf die in Abs. 1 genannten Ärzte mit der Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass 
der Wegfall einer für die Bewilligung erforderlichen Voraussetzung nicht zur Erfüllung der 
Voraussetzungen gemäß § 4 führt. 

(8) Zeiten einer ärztlichen Tätigkeit in unselbstständiger Stellung zu Studienzwecken sind auf die 
Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin und zum Facharzt nicht anrechenbar. 
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